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Norm

BLVG 1965 §9 Abs1 idF 2000/I/142;

BLVG 1965 §9 Abs2 idF 2000/I/142;

BLVG 1965 §9 Abs2 litd idF 1965/244;

B-VG Art20 Abs1;

GehG 1956 §59 litc idF 1990/447;

VwRallg;

Rechtssatz

Auf Grund des eindeutigen Wortlautes des § 9 Abs. 2 BLVG in seiner Stammfassung haben die zu Kustodiaten

gemachten Ausführungen des Verwaltungsgerichtshofes auch für einen Administrator nach § 9 Abs. 2 lit. d dieser

Bestimmung Anwendung zu nden. Die Erläuterungen zu § 9 Abs. 1 und 2 BLVG idF BGBl. I Nr. 142/2000 (311 BlgNR

XXI. GP, 232) führen aus, dass die Regelungen über Administratoren unverändert aus § 9 Abs. 2 lit. d in der

Stammfassung übernommen werden. Daraus folgt, dass die Bestellung von Administratoren im Wege eines durch

Dienstanweisung des zuständigen Vorgesetzten erfolgten Betrauungsaktes vorgenommen wird. An einen solchen

Bestellungsakt nach § 9 BLVG knüpft auch § 59c GehG für die Gebührlichkeit einer Zulage an.
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